
• Vor der Veranstaltung ist eine Person zu benennen, die die Umsetzung des
Hygienekonzeptes gewährleistet.

• Beim Betreten der Einrichtung bis zu den jeweiligen Räumlichkeiten ist eine Mund-
Nase Maske zutragen. Das Tragen von Mund-Nase Masken ist zu empfehlen.

• Beim Betreten der Einrichtung muss sich jede Person gründlich die Hände
desinfizieren.

• Beim Betreten, während und beim Verlassen der Veranstaltung ist dafür zu sorgen,
dass der Mindestabstand von 1,50 m jederzeit eingehalten wird.

• 30 Minuten vor der Veranstaltung ist der Raum gründlich zu lüften. Während der
Veranstaltung ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Es soll mindestens jede
Stunde eine Stoßlüftung durchgeführt werden.

• Auf das richtige Verhalten beim Niesen und Husten ist hinzuweisen.

• Körperlicher Kontakt wie Händeschütteln, Umarmungen ist in der Regel verboten.

• Die Sanitäranlagen sind nur einzeln zu betreten.

• Wer Symptome aufweist, die auf eine Covid-19-Infektion, einen grippalen Infekt oder
auf eine Erkältung hinweisen, darf die Einrichtung nicht betreten.

• Eine Liste mit Kontaktdaten der Teilnehmenden muss geführt werden, für die
Erstellung der Listen ist die jeweilige Leitung verantwortlich.

• Kaltgetränke und abgepackte Speisen können nur am Tisch angeboten werden. Beim
Umgang mit benutztem Geschirr müssen Einweghandschuhe getragen werden. Das
Geschirr muss in der Spülmaschine bei hoher Temperatur gewaschen werden.

• Nach der Veranstaltung sind Oberflächen und benutzte Gegenstände zu reinigen.

• Die Teilnehmerlisten und die unterschriebene Checkliste sind im Pfarrbüro
abzugeben.
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Der Pfarrgemeinderat: Der Kirchenvorstand

Hygienekonzept
Gemeinderäume Benefeld

Die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen ist auf folgende Personenzahl beschränkt:

Saal 1: 10 Personen Saal 2: 15 Personen
Saal gesamt: 25 Personen Raum vor der Küche: 10 Person
Kirche: 60 Personen
Kinder und Jugendgruppen 10 Personen (ausgenommen katechetische Veranstaltungen)


